
Liebe Kolleginnen und Kollegen an den Schulämtern, 
 
für Sie zur Kenntnis …. 
Folgende Informationen habe ich heute an die Fachberater Sport herausgeschickt. 
Ich hoffe die Informationen sind bei der Beratung und auftretenden Fragen von Schulleitungen oder einzelner Lehrkräfte hilfreich. 
 
Am vergangenen Freitag gingen folgende Schreiben (siehe Anhang), zur eingeschränkten Wiederaufnahme des Sportunterrichts, über OWA an 
die Schulen. 
 
Der Sportunterricht ist nun grundsätzlich wieder erlaubt. 
Allerdings natürlich, wie im Hygieneplan vom 19.6. unter Punkt 1.2 beschrieben, unter strengen Voraussetzungen und Richtlinien. 
 
1.2 Sportunterricht  
Ein vollumfänglicher lehrplanmäßiger Sportunterricht ist noch nicht möglich. Grundsätzlich ist Sportunterricht in den dafür vorgesehenen 
Stunden möglich. Die Sport- und Bewegungsangebote unterliegen den Bestimmungen der jeweils geltenden Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, derzeit insbesondere:  
Aktuell hat die Sportausübung ausschließlich kontaktfrei zu erfolgen. Oberstes Gebot sind die Einhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 
Metern und die konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei gemeinsamer Nutzung von 
Sportgeräten. In Sporthallen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf 60 Minuten sowie bei Klassenwechsel ein vollständiger 
Frischluftaustausch in den Pausen. In geschlossenen Räumlichkeiten, insbesondere beim Durchqueren von Eingangsbereichen, bei der 
Entnahme und dem Zurückstellen von Sportgeräten sowie bei der Nutzung von WC-Anlagen sind alle in der Schule Tätigen angehalten, eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen (vgl. II). Umkleide-kabinen in geschlossenen Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung des Mindestabstands 
genutzt werden.  
 
Die Nutzung von Duschen in geschlossenen Räumen ist lediglich möglich, wenn folgende Voraussetzungen vorhanden sind, was im Vorfeld zu 
klären ist: Zwischen Waschbecken und Duschen ist ein wirksamer Spritzschutz erforderlich. In Mehrplatzduschräumen müssen Duschplätze 
deutlich voneinander getrennt sein. Mehrplatzduschen sind außer Betrieb zu nehmen oder durch Trennwände voneinander zu separieren. Die 
Lüftung in den Duschräumen sollte ständig in Betrieb sein, um Dampf abzuleiten und Frischluft zuzuführen. Die Stag-nation von Wasser in den 
außer Betrieb genommenen Sanitäranlagen ist zu vermeiden. So-fern Haartrockner vorhanden sind, dürfen diese benutzt werden, wenn der 
Abstand zwischen den Geräten mindestens 2,0 Meter beträgt. Die Griffe der Haartrockner müssen regelmäßig desinfiziert werden. Jetstream-
Geräte sind nicht erlaubt. 
 
Deswegen folgende wichtigen Informationen:  
 

1. Wir haben die Zusage der LASPO, dass zu Beginn des neuen Schuljahres eine Handreichung für Schulleitungen und Lehrkräfte 
mit dem Titel „Bewegung, Spiel und Sport unter Pandemiebedingungen“ vorliegt.  



Ziel der Handlungshilfe ist es, den verantwortlichen Schulleitungen Hilfestellungen bei der Genehmigung und Umsetzung von 
Bewegungsangeboten unter den aktuellen Bedingungen der Hygiene und des Gesundheitsschutzes an der Schule zu geben, um sicher 
und gesund neben dem lehrplanmäßigen Sportunterricht, Bewegungsangebote in der Schule wieder zu etablieren. 

 

2. Für die jetzt noch bleibenden Schulwochen, sollten wir den Schulleitungen und Lehrkräften raten, dass sie es sich nicht unnötig „schwer 
machen“ sollten. Momentan ist das Sporttreiben im Freien sehr gut möglich. Egal, ob es der Sportplatz, der Pausenhof, eine Wiese 
oder sonstige freie Flächen sind. 
 
Im LehrplanPLUS finden sich, in den unterschiedlichen Lernbereichen, genügend Ziele. 
Im Lernbereich 1: Gesundheit und Fitness 
Im Lernbereich 4: 4.1 Laufen, Springen, Werfen / Leichtathletik  
Und im Lernbereich 4: 4.5 Sich körperlich ausdrücken und Bewegungen gestalten / Gymnastik und Tanz  
finden sich ausreichend Inhalte zu den jeweiligen Kompetenzen, die mit ausreichendem Abstand und ohne zusätzliche 
Geräte/Kleingeräte möglich sind. 
 

3. Für die Grundschule finden sich auch in der Kartei „Voll in Form“, die an jeder Schule vorhanden ist, eine Menge an Möglichkeiten.  
 
4. Lehrkräfte sollten ihre Schüler motivieren auch zu Hause Sport zu treiben. Eventuell könnte hier der Link der LASPO hilfreich sein. 

http://www.laspo.de/index.asp?b_id=559&k_id=28135 

Herzlicher Gruß 
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